
1-3, Grand-Rue \ L-6630 Wasserbillig
Adresse postale : B.P.4 \  L-66 0 1 Wasserbillig

Heures d’ouverture
lundi à vendredi : 07h00-12h00 et de 13h00-16h00

Téléphone : +352 74 00 16-1
Web : www.mertert.lu E-Mail : info@mertert.lu

 

Antrag auf Zuschuss zur Beseitigung von Hygienewindeln  
(Kind im Alter von 0 bis 36 Monaten und inkontinente Personen) 

 

Kontaktdaten des Antragstellers, Elternteils oder gesetzlichen Vertreters: 

 

Name, Vorname:  

Sozialversicherungsnr:  

Nummer und Straße:  

Postleitzahl und Ortschaft:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

Name der Bank:  

Kontonummer:  

IBAN-Nummer (+SWIFT/BIC-Code):  

Kontoinhaber:  

  

Antrag zugunsten des Kindes (von 0 bis 36 Monaten) oder einer erwachsenen Person die an 
Inkontinenz leidet wohnhaft unter derselben Adresse. 

Name / Vorname des Kindes / der erwachsenen Person:   

Geburtsdatum  
  

Sozialversicherungsnr. des Kindes / der erwachsenen Person: 

 
 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses beantragt für: 
 Kind unter 36 Monaten 
 erwachsene Person, die an Inkontinenz leidet (ärztliches Attest ist beizufügen) 



 

                

Der Hauptantragsteller muss für jedes Kind im Alter von 0 bis 36 Monaten, das demselben Haushalt 
angehört, einen gesonderten Subventionsantrag stellen. 

 

_______________________, den_______________________  Unterschrift: ______________ 

 
Der Antragsteller erklärt, dass er alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt hat und 
ihm bekannt ist, dass die Beihilfe unverzüglich und rückwirkend zurückzuzahlen ist, wenn sie auf der 
Grundlage unvollständiger oder fehlerhafter Angaben vergeben wurde. 

Bedingungen und beizufügende Dokumente: 
- der Hauptantragsteller muss für das Bezugsjahr eine Beihilfe vom Nationalen Solidaritätsfonds (FNS) 

erhalten haben; der Beleg muss dem Antrag unbedingt beigefügt werden  

- die Kinder müssen zwischen 0 und 36 Monaten alt sein  

-  für Menschen außerhalb dieser Altersgruppe, die an Inkontinenz leiden, muss dem Antrag ein 
ärztliches Attest beigefügt werden. 

Unvollständige Anträge werden nicht berücksichtigt! 

Der Antrag muss bis zum 30. November des Jahres, für das die Beihilfe beantragt wird, an die 
Gemeindeverwaltung Mertert geschickt werden. 

 
 

Antrag senden an: 
Per Post: 

Administration communale de Mertert 
B.P. 4 

L-6601 Wasserbillig 

Per E-Mail: 

rachel.gotting@mertert.lu 

 
Datenschutzverordnung: Wenn Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie zu, dass Ihre aufgeführten Daten gemäß 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung vom 25. Mai 2018 gespeichert und verarbeitet werden. 


